
VERWALTUNGSGERICHT AACHEN

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

4 K 1763/05.A

der Minderjährigen
beide wohnhaft:

In dem Verwaltungsrechtsstreit

, vertreten durch die Mutter

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte

Klägerin,

g e g e n

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern,
dieses vertreten durch den Präsident des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge, Referat 431 Dortmund, Huckarder Straße 91, 44147 Dortmund,
Gz.: 5159526-261,

Beklagte,

wegen Asylgewährung und Abschiebungsandrohung

hat
die 4, Kammer des

VERWALTUNGSGERICHTS AACHEN
aufgrund der mündlichen Verhandlung

vom 4. Januar 2007

durch
den Richter am Verwaltungsgericht Klunker
als Einzelrichter

für R e c h t erkannt:
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Soweit die Klägerin die Klage zurückgenommen hat,
wird das Verfahren eingestellt.

Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge vom 25. Juli 2005 wird aufgehoben, so-
weit es die Feststellung von Abschiebungsverboten
nach § 60 des Aufenthaltsgesetzes hinsichtlich Gui-
neas abgelehnt und die Abschiebung der Klägerin in
diesen Staat angedroht hat.

Die Beklagte wird verpflichtet festzustellen, dass ei-
ner Abschiebung der Klägerin nach Guinea ein Ab-
schiebungsverbot nach § 60 Abs. 1 des Aufenthalts-
gesetzes entgegensteht.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin zu ei-
nem und die Beklagte zu zwei Dritteln.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig voll-
streckbar. Die Beteiligten können die Vollstreckung
durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe
des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn
nicht der jeweils andere Beteiligte in dieser Höhe Si-
cherheit leistet.

T a t b e s t a n d :

Die Klägerin ist 2005 in Euskirchen geboren und Tochter der Klägerin

des Verfahrens 4 K 3547/04.A.

Mit Bescheid vom 25. Juli 2005 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

den Asylantrag als offensichtlich unbegründet ab und stellte fest, dass keine Ab-

schiebungsverbote vorliegen.

Die Klägerin hat am 5. August 2005 Klage erhoben und gleichzeitig im Verfahren

4 L524/05.A um Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes gebeten. Diesem Antrag

gab das Gericht mit Beschluss vom 23. August 2005 statt.

Zur Begründung ihrer Klage lässt die Klägerin vortragen, im Fall einer Rückkehr nach

Guinea drohe ihr die Gefahr der Genitalverstümmelung.
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In der mündlichen Verhandlung hat die Prozessbevollmächtigte der Klägerin erklärt,

sie nehme ihre Klage insoweit zurück, als die Verpflichtung zur Anerkennung als

Asylberechtigte beantragt worden war.

Die Klägerin beantragt nunmehr,

den Bescheid des Bundesamtes vom 25. Juli 2005 teilweise
aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten,

1. festzustellen, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes hinsichtlich Guineas vorliegen,

2. hilfsweise festzustellen, dass Abschiebungsverbote nach
§ 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes gegeben
sind.

Die Beklagte hat schriftsätzlich beantragt,

die Klage abzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Mutter der Klägerin Gelegenheit erhalten, ihr

Vorbringen zu ergänzen. Wegen des Ergebnisses der Befragung wird auf das Sit-

zungsprotokoll Bezug genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sactv und Streitstandes wird auf den Inhalt der

Gerichtsakten 4 K 3547/04.A und 4 K 1763/05.A und der in diesen Verfahren beige-

zogenen Verwaltungsvorgänge der Beklagten verwiesen. Sämtliche Akten waren

Gegenstand der mündlichen Verhandlung. Die Erkenntnisse zum Herkunftsland

Guinea wurden in das Verfahren eingeführt.

E n t s c h e i d u n q s q r ü n d e :

Soweit die Klägerin die Klage zurückgenommen hat, war das Verfahren gemäß § 92

Abs. 3 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) einzustellen.

Die Klage auf Verpflichtung zur Feststellung eines Abschiebungsverbotes nach § 60

Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) ist zulässig und begründet. Insoweit ist

der angefochtene Bescheid des Bundesamtes rechtswidrig und verletzt die Klägerin

in ihren Rechten im Sinne des §113 VwGO.

Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgescho-

ben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion,
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Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder

wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Eine Verfolgung wegen der Zu-

gehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann nach Satz 3 auch dann vor-

liegen, wenn die Bedrohung des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder der

Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft. Die Verfolgung im Sinne des Satzes 1

kann nach Satz 4 ausgehen von dem Staat (Buchstabe a), Parteien oder Organisati-

onen, die den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen (Buchsta-

be b) oder von nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den Buchstaben a und b

genannten Akteure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen

nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten, und

dies unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden

ist oder nicht, es sei denn, es besteht eine inländische Fluchtalternative (Buchstabe

c). Die Gefahr einer Verfolgung im Sinne dieser Vorschriften ist gegeben, wenn dem

betreffenden Ausländer bei verständiger Würdigung aller Umstände des Falles Ver-

folgung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht, wobei die insoweit erforderliche

Zukunftsprognose auf die Verhältnisse der letzten gerichtliche Tatsachenentschei-

dung abgestellt und auf eine absehbaren Zeitraum ausgerichtet sein muss,

vgl. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom
3.12.1985-9 C 22.85, NVwZ 1986, 760 m.w.N.

Im vorliegenden Fall hat die Klägerin im Fall ihrer Ausreise nach Guinea ge-

schlechtsspezifische Verfolgung im Sinne des § 60 Abs. 1, Satz 1 und 3 AufenthG zu

befürchten. Sie hat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, in abseh-

barer Zeit durch nichtstaatliche Akteure einer Genitalverstümmelung unterzogen zu

werden. Insoweit hat die Mutter der Klägerin in der mündlichen Verhandlung im Ver-

fahren 4 K 3547/04.A nachvollziehbar vorgetragen bzw. vortragen lassen, im Fall

ihrer Rückkehr nach Guinea sei landesweit - selbst in der Hauptstadt Conakry - damit

zu rechnen, dass die Klägerin beschnitten werde und sie als Mutter auf Dauer nicht

die Möglichkeit habe, dies zu verhindern. Als alleinstehende Frau habe sie allenfalls

dann eine Existenzmöglichkeit, wenn sie sich an irgendeine Sozialstruktur anlehnen

könne, und dieses soziale Umfeld werde einen derart starken Druck auf sie ausüben,

dass sie diesem kaum werde widerstehen können. Im übrigen könne sie ihre Tochter

auch nicht ständig beaufsichtigen.

Diese Angaben stehen mit den diesbezüglichen Erkenntnissen des Gerichts in Ein-

klang. Danach handelt es sich bei der Beschneidung von Mädchen bzw. Frauen um

ein in der guineischen Gesellschaft tief verwurzeltes Ritual, das in allen Regionen

und in allen ethnischen Gruppen praktiziert wird. Betroffen sind Mädchen bzw. Frau-
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en zwischen 4 und 70 Jahren und Schätzungen über die Anzahl der Betroffenen

reichen von 60 % bis 99 %,

vgl. Auswärtiges Amt, Auskunft vom 25. September 2003 und
Institut für Afrikakunde, Auskunft vom 9. September 2003,
jeweils an das Verwaltungsgericht Freiburg; Bundesamt
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge - Informa-
tion -, Weibliche Genitalverstümmelung, Februar 2003,
S.18 und Guinea-Information zum Thema "Menschen-
rechte und Asylverfahren" vom November 2000; Schwei-
zer Flüchtlingshilfe (SFH) Guinea Update Mai 2002; U.S.
Department of State, Country Report on Human Rights
Practises vom 25. Februar 2004.

Eine Möglichkeit, sich der Beschneidung zu entziehen, besteht in aller Rege! nicht,

und zwar selbst dann nicht, wenn sich die Eltern gegen eine solche Maßnahme aus-

sprechen. Denn die Beschneidung ist ein Ritual, das a!s Angelegenheit der Gemein-

schaft oder der Großfamilie angesehen wird und nicht allein der Verfügungsgewalt

der Eltern unterliegt. Dementsprechend wird die Genitalverstümmelung in Guinea

oftmals gegen den Willen der betroffenen Frauen oder Mädchen oder den Willen der

Eltern vorgenommen. So ist es weitgehend verbreitet, dass anderen Familienange-

hörige den Eingriff vornehmen oder vornehmen lassen, um die Schande, die eine

unbeschnittene Frau nach dem dortigen Verständnis für die Familie bedeutet, abzu-

wenden,

vgl. Auswärtiges Amt, Auskunft vom 25. September 2003 und
Institut für Afrikakunde, Auskunft vom 9. September 2003,
jeweils an das Verwaltungsgericht Freiburg; Bundesamt
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge - Informa-
tion -, Weibliche Genitaiverstümmeiung, Februar 2003,
und Guinea-Information zum Thema "Menschenrechte
und Asylverfahren" vom November 2000.

Ein Schutz durch staatlichen Stellen besteht in Guinea derzeit nicht. Zwar ist die

Genitalverstümmelung seit 1965 durch Art. 265 des Code Penal unter Strafe gestellt

ist und werden seit 1997 Aufklärungskampagnen von Nichtregierungsorganisationen

unterstützt, es kann jedoch nicht außer Betracht bleiben, dass die Quote der be-

schnitten Frauen in den letzten Jahren unverändert hoch geblieben ist und bislang

noch kein einziges Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen die Täter eingeleitet wor-

den ist,

vgl. Auswärtiges Amt, Auskunft vom 25. September 2003, und
Institut für Afrikakunde, Auskunft vom 9. September 2003,


